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Zypries: Kinder sollen von neuem Unterhaltsrecht profitieren

Mitteilung des Referats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums der Justiz vom 9.11.2007

Der Deutsche Bundestag hat heute die Reform des Unterhalts-
rechts verabschiedet. Das neue Unterhaltsrecht soll zum 1.
Januar 2008 in Kraft treten.
„Mit dieser Reform gehen wir einen wichtigen Schritt hin zu
einer modernen Familienpolitik. Unsere Gesellschaft hat sich
in den vergangenen Jahren verändert. Wir haben eine hohe
Scheidungsrate, die Rollenverteilung innerhalb der Ehe hat
sich gewandelt und neue Familienformen entstehen. Mit der
nun vereinbarten Unterhaltsrechtsreform reagieren wir sensi-
bel auf gesellschaftliche Veränderungen. Das Unterhaltsrecht
betrifft die Familien in besonderem Maß. Es geht um das
finanzielle Einstehen füreinander, die Solidarität zwischen
Eltern und Kindern und die Übernahme von Verantwortung
zwischen den Ehegatten und unverheirateten Elternteilen“,
erklärte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries in Berlin.
Von dem neuen Unterhaltsrecht profitieren in erster Linie die
Kinder. Sie sind bei einer Trennung ihrer Eltern besonders
schutzbedürftig. Deshalb sollen sie künftig beim Unterhalt an
erster Stelle stehen. „Ist nicht genügend Geld vorhanden,
sollen Kinder Vorrang vor allen anderen Unterhaltsberechtig-
ten haben. Damit wird der Unterhalt minderjähriger Kinder
sehr viel häufiger auch tatsächlich geleistet werden. Diese
Regelung wird außerdem durch eine Übergangsregelung flan-
kiert, die den Mindestunterhalt so festschreibt, dass er in
keinem Fall sinkt“, betonte Brigitte Zypries.
Bei der Dauer des Betreuungsunterhalts sollen Mütter und
Väter, die ihr Kind betreuen, gleich behandelt werden – unab-
hängig davon, ob sie verheiratet waren oder nicht. Betreuungs-
unterhalt ist während der ersten drei Lebensjahre des Kindes zu
zahlen. Eine Verlängerung ist möglich, wenn das der Billigkeit
entspricht. Maßgeblich dafür sollen in erster Linie die Belange
des Kindes sein. Zusätzlich soll die Möglichkeit geschaffen
werden, den Betreuungsunterhalt aus Gründen der nachehe-
lichen Solidarität zu verlängern. Damit wird das Vertrauen
geschützt, das in einer Ehe auf Grund der Rollenverteilung
und der Ausgestaltung der Kinderbetreuung entstanden ist.
Mit der Reform soll zudem die nacheheliche Eigenverant-
wortung gestärkt werden. Eine Lebensstandardgarantie wird
es dann nicht mehr geben. Wo keine ehebedingten Nachteile
fortwirken, soll der Unterhalt zeitlich und der Höhe nach
begrenzt werden.

Das Gesetz zur Reform des Unterhaltsrechts wurde bereits im
April 2006 durch das Bundeskabinett beschlossen und seit
Juni 2006 im Deutschen Bundestag beraten. Die im Mai 2007
verkündete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur
gleichen zeitlichen Dauer des Betreuungsunterhalts für ge-
schiedene und nicht verheiratete, betreuende Elternteile
(Az. 1 BvL 9/04) führte dazu, dass die Verabschiedung des
Gesetzes verschoben werden musste. Die Regierungskoalition
hat mit der heute erzielten Einigung die Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts umgesetzt.
Zum Inhalt der Reform im Einzelnen:

1. Förderung des Kindeswohls
Im Vordergrund steht die Förderung des Wohls der Kinder.
Vorgesehen ist:
– eine Änderung der Rangfolge im Unterhaltsrecht,
– eine Besserstellung nicht verheirateter Mütter und Väter,

die Kinder betreuen.

a) Geänderte Rangfolge
Praktisch relevant wird der Rang eines Unterhaltsanspruchs im
Mangelfall. Nach heutiger Rechtslage muss sich das unterhalts-
berechtigte minderjährige Kind den ersten Rang mit geschie-
denen und aktuellen Ehegatten teilen. Innerhalb des ersten
Rangs wird der erste Ehegatte in bestimmten Fällen gegenüber
dem zweiten Ehegatten privilegiert. Beide Ehegatten werden
wiederum gegenüber der nicht verheirateten Mutter (bzw. Va-
ter) bevorzugt. Diese befinden sich heute mit ihrem Unterhalts-
anspruch wegen der Kinderbetreuung im zweiten Rang.
Die künftige Rangfolge wird konsequent auf das Kindeswohl
ausgerichtet sein. Im Gegensatz zu Erwachsenen können Kinder
nämlich nicht selbst für ihren Unterhalt sorgen. Daher soll der
Kindesunterhalt in Zukunft Vorrang vor allen anderen Unter-
haltsansprüchen haben. Damit kann die Zahl minderjähriger
Sozialhilfeempfänger reduziert werden. Die Unterhaltsansprü-
che von Erwachsenen werden demgegenüber nachrangig be-
friedigt. Aber nicht jeder erwachsene Unterhaltsberechtigte ist
in gleicher Weise schutzbedürftig. Auch hier ist das Kindeswohl
das entscheidende Kriterium. Vorrang müssen daher alle kin-
derbetreuenden Elternteile haben, und zwar unabhängig davon,
ob sie verheiratet sind oder waren, gemeinsam oder allein ein
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Kind erziehen. Diese Personengruppe soll sich deshalb künftig
im zweiten Rang befinden.
Konkret: Sowohl der erste als auch der zweite Ehegatte, der
Kinder zu betreuen hat, aber auch die nicht verheiratete
Mutter (der nicht verheiratete Vater) werden gleich behandelt,
weil sie im Hinblick auf die Kinder in der gleichen Situation
sind. Ebenso schutzwürdig sind Ehegatten bei langer Ehedau-
er, da hier über Jahre hinweg Vertrauen in die eheliche
Solidarität gewachsen ist. Dieses Vertrauen bedarf auch nach
der Scheidung, wenn die Kinder aus dem Haus sind, eines
besonderen Schutzes. Diese Ehegatten sollen sich deshalb
künftig im zweiten Rang befinden. Der geschiedene Ehegatte,
der nur verhältnismäßig kurz verheiratet war und keine Kin-
der betreut, ist demgegenüber weniger schutzbedürftig. Er
findet sich künftig im dritten Rang wieder.
Beispiele:
Der nach 20 Jahren geschiedene Mann hat aus erster Ehe
zwei Kinder. Seine Frau hat zugunsten von Kinderbetreuung
und Haushaltsführung auf eine eigene Erwerbstätigkeit ver-
zichtet. Die Kinder stehen kurz vor dem Abitur und die
geschiedene Frau findet nach der Scheidung keinen Arbeits-
platz. Der Mann hat nach der Scheidung erneut geheiratet
und mit seiner zweiten Ehefrau zwei minderjährige Kinder.
In diesem Fall werden nach Abzug des sogenannten Selbst-
behalts des Mannes zunächst die Unterhaltsansprüche aller
Kinder erfüllt. Falls dann noch Einkommen zur Verfügung
steht, müssen erste und zweite Ehefrau sich das Geld teilen.
Sie befinden sich beide im zweiten Rang. Die erste Ehefrau,
weil die Ehe von langer Dauer (20 Jahre) war und die zweite
Ehefrau, weil sie die gemeinsamen minderjährigen Kinder
betreut.
Anders wäre es, wenn die erste Ehe nur vier Jahre gedauert hat
und kinderlos geblieben ist, die Ehefrau aber gleichwohl
keiner Erwerbsarbeit nachgegangen ist und nun keinen Ar-
beitsplatz findet. Hier würden wieder die Kinder (aus der
zweiten Ehe) erstrangig bedient. Im zweiten Rang befindet
sich die kinderbetreuende zweite Ehefrau. Nur, wenn nach
Erfüllung ihres Unterhaltsanspruchs noch Geld verbleibt,
wird auch der Anspruch der ersten Ehefrau befriedigt. Das
gleiche gilt für die nichtverheiratete Mutter während der Zeit,
in der sie Betreuungsunterhalt erhält. Das in Artikel 6 Abs. 5
Grundgesetz verankerte Gebot, nichtehelichen Kindern die
gleichen Entwicklungsbedingungen wie ehelichen Kindern
zu schaffen, gebietet es, den Betreuungsunterhalt für alle
Kinder im gleichen Rang zu berücksichtigen.
Diese Beispiele verdeutlichen die klare Betonung des Kindes-
wohls und die Bedeutung der nachehelichen Solidarität ge-
rade bei langen Ehen. Die Unterhaltsberechtigten, die „leer“
ausgehen oder nicht bedarfsdeckend Unterhalt erhalten, haben
– wie schon heute – bei Erfüllung der sonstigen Vorausset-
zungen (ergänzend) Anspruch auf Sozialhilfe nach dem Sozi-
algesetzbuch XII bzw. Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld
nach dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeits-
suchende).

b) Betreuungsunterhalt für eheliche und nichteheliche
Kinder
Die nicht verheiratete Mutter (der nicht verheiratete Vater)
erhält heute nach der Geburt des Kindes bis zu drei Jahre lang
Betreuungsunterhalt. Danach muss sie (er) wieder arbeiten
gehen, wenn dies nicht „grob unbillig“ ist. Die geschiedene
Mutter (bzw. der geschiedene Vater) muss dagegen nach der
ständigen Rechtsprechung frühestens dann wieder erwerbs-
tätig werden, wenn das Kind etwa acht Jahre alt ist.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung
vom 28. Februar 2007 (Az. 1 BvL 9/04; u.a. FamRZ 2007, 965
= NJW 2007, 1735) festgestellt, dass die nach derzeit noch
geltendem Recht unterschiedliche Dauer von Unterhaltsansprü-
chen für die Betreuung ehelicher und nichtehelicher Kinder
verfassungswidrig ist. Das Bundesministerium der Justiz hat
sich daher mit den Koalitionsfraktionen darauf verständigt, die
Dauer des Unterhaltsanspruchs, soweit er wegen der Betreuung
des Kindes geschuldet wird, gleich zu gestalten.
Künftig haben alle Mütter und Väter, die ihr Kind betreuen,
zunächst für die Dauer von drei Jahren nach der Geburt des
Kindes Anspruch auf Betreuungsunterhalt. Dieser Betreu-
ungsunterhalt ist im Einzelfall zu verlängern, soweit und
solange dies der Billigkeit entspricht. Maßgeblich sind dabei
die Belange des Kindes. Ab dem Alter von drei Jahren sind –
entsprechend dem Anspruch auf einen Kindergartenplatz –
auch die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu
berücksichtigen. Soweit diese eine mit den Belangen des
Kindes vereinbare Erwerbstätigkeit ermöglichen, ist der be-
treuende Elternteil hierauf zu verweisen. Damit ist der Betreu-
ungsunterhalt, der im Interesse des Kindes geschuldet wird,
einheitlich von gleicher Dauer.
Darüber hinaus wird mit der Reform die Möglichkeit geschaf-
fen, aus Gründen der nachehelichen Solidarität im Einzelfall
den Betreuungsunterhalt für geschiedene Elternteile zusätz-
lich zu verlängern. Diese Verlängerungsmöglichkeit rechtfer-
tigt sich alleine aus dem in der Ehe gewachsenen Vertrauen in
die vereinbarte und praktizierte Rollenverteilung und die
gemeinsame Ausgestaltung der Kinderbetreuung.

2. Stärkung der nachehelichen Eigenverantwortung
Das Unterhaltsrecht sieht schon jetzt in gewissem Umfang die
Möglichkeit vor, Unterhaltsansprüche zu befristen oder in der
Höhe zu beschränken. Diese Möglichkeiten werden von der
Rechtsprechung aber nur sehr zurückhaltend genutzt. Hinzu
kommt, dass die Rechtsprechung relativ hohe Anforderungen
an die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der
Scheidung stellt. Vor allem der Maßstab der „ehelichen Le-
bensverhältnisse“ macht den Wiedereinstieg in den erlernten
Beruf nicht immer attraktiv. Kurz: Der beim nachehelichen
Unterhalt geltende Grundsatz der Eigenverantwortung ist
etwas in Vergessenheit geraten. Dies belastet vor allem die
Zweitfamilien und ist besonders bei kürzeren Ehen kaum
mehr vermittelbar. Umgekehrt ist ein Problem der Eigenver-
antwortung, dass sich die Ehegatten beim vertraglichen Un-
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terhaltsverzicht häufig nicht „auf gleicher Augenhöhe“ ge-
genüberstehen. In vielen Fällen können sie zumindest die
Folgen eines Verzichts nicht genau abschätzen. Der Gesetz-
entwurf sieht deshalb folgende Änderungen vor:
– Der Grundsatz der Eigenverantwortung wird ausdrücklich

im Gesetz verankert. Bei der Frage, ab welchem Alter der
Kinder der betreuende Ehegatte wieder eine Erwerbstätig-
keit aufnehmen muss, spielen die tatsächlich bestehenden
Kinderbetreuungsmöglichkeiten vor Ort eine größere Rolle
als bisher.

– Die Gerichte werden künftig mehr Möglichkeiten haben,
den nachehelichen Unterhalt zu befristen oder der Höhe
nach zu begrenzen.

– Der in der Ehe erreichte Lebensstandard ist nicht mehr der
entscheidende, sondern nur noch einer von mehreren
Maßstäben dafür, ob eine Erwerbstätigkeit – und wenn ja,
welche – nach der Scheidung wieder aufgenommen werden
muss.

– Ein vertraglicher Verzicht auf Unterhaltsansprüche ist nur
noch wirksam, wenn sichergestellt ist, dass beide Parteien
über die im Einzelfall weitreichenden Folgen umfassend
aufgeklärt worden sind. Unterhaltsvereinbarungen vor der
Scheidung müssen deshalb notariell beurkundet werden.

Was bedeuten diese Änderungen konkret?

– Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit
Der das Kind betreuende Elternteil erhält von seinem geschie-
denen Ehegatten während der Zeit der Kinderbetreuung so
lange den sogenannten Betreuungsunterhalt, bis er durch Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit wieder selbst für sich sorgen
kann. Zu der Frage, ab wann ein kinderbetreuender Ehegatte
wieder erwerbstätig werden muss, gibt es eine gefestigte
Rechtsprechung. Danach kann dem Ehegatten, der ein Kind
betreut, unabhängig von den konkreten Kinderbetreuungs-
möglichkeiten vor Ort, eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet
werden, bis das Kind etwa acht Jahre alt ist. Ist das Kind
zwischen acht und elf Jahre alt, kommt es auf den konkreten
Einzelfall an, ob eine Teilzeittätigkeit aufgenommen werden
muss. Bei einem elf- bis ca. fünfzehnjährigen Kind ist nach
der Rechtsprechung in der Regel eine Teilzeittätigkeit – wenn
auch nicht unbedingt eine Halbtagsstelle – zumutbar. Erst
wenn das Kind ca. 16 Jahre alt ist, muss der kinderbetreuende
Ehegatte eine Vollzeitbeschäftigung aufnehmen. Diese von
der Rechtsprechung entwickelten Altersgrenzen für die Wie-
deraufnahme einer Berufstätigkeit werden der heutigen Rea-
lität mit einer hohen Erwerbstätigenquote bei Frauen und
immer besseren Möglichkeiten der Kinderbetreuung nicht
mehr gerecht.
Konkret: Ist eine Übermittagbetreuung in der Schule vor-
handen, kann von dem kinderbetreuenden Elternteil künftig
durchaus früher als heute die Wiederaufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit erwartet werden, damit er jedenfalls zum Teil selbst
und eigenverantwortlich seinen Unterhalt bestreiten kann.
Auch zukünftig kommt es aber immer auf den Einzelfall an,

also darauf, ob das Kind einfach oder schwierig ist, ob es
ständige Hilfe bei den Schularbeiten braucht oder sie eigen-
ständig erledigen kann, ob der Hort nach der Schule problem-
los zu erreichen ist u.s.w.

– Keine unbegrenzte Lebensstandardgarantie mehr
Während der Ehe schaffen sich die Ehegatten gemeinsam
einen bestimmten Lebensstandard. Mit welcher Rollenver-
teilung sie dies tun, ist allein ihre Entscheidung. Der gemein-
sam erarbeitete Lebensstandard ist deshalb nach der Schei-
dung grundsätzlich der richtige Maßstab für die Höhe des
Unterhalts. Gerade bei Ehen, die nicht sehr lange gedauert
haben, wird eine unbegrenzte Lebensstandardgarantie heute
aber allgemein nicht mehr als angemessen empfunden. Hier
sollen die Gerichte mehr Gestaltungsspielraum erhalten, um
Unterhaltsansprüche zu befristen oder der Höhe nach zu
begrenzen. Auch die Rückkehr in den erlernten und vor der
Ehe ausgeübten Beruf soll künftig eher zumutbar sein; dies
selbst dann, wenn damit ein geringerer Lebensstandard als in
der Ehe verbunden ist. Auch hier kommt es aber immer auf
den Einzelfall an, insbesondere auf die Dauer der Ehe, die
Dauer der Kinderbetreuung und die Rollenverteilung in der
Ehe.

3. Vereinfachung des Unterhaltsrechts
Ein weiteres Ziel der Reform ist die Vereinfachung des Unter-
haltsrechts. Das gilt insbesondere für folgende Punkte:
– Das Kindesunterhaltsrecht wird vereinfacht durch die ge-

setzliche Definition eines einheitlichen Mindestunterhalts
für minderjährige Kinder. Der Mindestunterhalt minder-
jähriger Kinder wird in Anlehnung an den steuerlichen
Freibetrag für das sächliche Existenzminimum (Kinder-
freibetrag) gesetzlich definiert; das Unterhaltsrecht wird
insoweit an das Steuer- und Sozialrecht angepasst. Damit
entfällt die Regelbetrag-Verordnung. Mit dem einheitli-
chen Mindestunterhalt wird außerdem die bisherige Diffe-
renzierung bei den Unterhaltssätzen für Kinder in den alten
und neuen Bundesländern aufgehoben.

– Durch eine besondere Übergangsregelung wird zudem
sichergestellt, dass die heutigen Regelbeträge (West) durch
den neuen Mindestunterhalt in keinem Fall unterschritten
werden. Mit der Übergangsregelung werden für den Min-
destunterhalt zunächst Beträge festgeschrieben, die ins-
besondere in den neuen Bundesländern zu im Ausgangs-
punkt erhöhten Unterhaltsbeträgen führen.

– Mit der Neuregelung der Kindergeldverrechnung wird eine
klare, sachgerechte und für die Bürgerinnen und Bürger gut
verständliche Regelung geschaffen, die steuer- und sozial-
rechtliche Vorgaben berücksichtigt und die Rechtsanwen-
dung erheblich vereinfacht.

– Die klare und verständliche Regelung der unterhaltsrecht-
lichen Rangfolge erleichtert die Unterhaltsberechnung in
einer Vielzahl von Fällen.
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Fazit: Die vorgeschlagenen und nunmehr von den Regie-
rungsfraktionen vereinbarten Änderungen bringen im Inte-
resse der Kinder mehr Verteilungsgerechtigkeit im Mangel-
fall und führen zu mehr Eigenverantwortung der Ehegatten
nach der Ehe. Das Unterhaltsrecht muss in besonderem Maße
dem Einzelfall gerecht werden und ein über Jahre gewachse-

nes Vertrauen in die nacheheliche Solidarität schützen. Die
neuen Vorschriften gelten zwar grundsätzlich auch für „Alt-
fälle“, dies allerdings nur, wenn es den Betroffenen unter
Berücksichtigung ihres Vertrauens in die einmal getroffene
Regelung zumutbar ist.

Bundesgerichtshof: Sorgerechtsentzug bei Verletzung der
Schulpflicht

Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshofs vom 16.11.2007 (Nr. 175/2007)

Der u.a. für Familienrecht zuständige XII. Zivilsenat hatte
sich in zwei Fällen mit der Frage zu befassen, welche sor-
gerechtlichen Konsequenzen sich für Eltern ergeben, die ihre
Kinder aus Glaubensgründen der allgemeinen Schulpflicht
entziehen.
In beiden Fällen waren die Eltern Mitglieder einer christlichen
Glaubensgemeinschaft und – zusammen mit anderen Mitglie-
dern dieser Gemeinschaft – als Spätaussiedler nach Deutsch-
land gekommen. Sie hatten der öffentlichen Grundschule mit-
geteilt, dass sie künftig zwei jüngere ihrer mehreren Kinder zu
Hause unterrichten würden, da deren Erziehung und Bildung
in der öffentlichen Grundschule mit ihren Glaubensüberzeu-
gungen nicht vereinbar seien. Weder Gespräche mit Schullei-
tung, Bezirksregierung und Integrationsbeauftragtem noch die
Verhängung eines Bußgeldes führten dazu, dass die Eltern ihre
Kinder zum Schulunterricht brachten; ein Zwangsgeldverfah-
ren wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Daraufhin entzog
das Familiengericht den Eltern im Wege der einstweiligen
Anordnung die elterliche Sorge in Schulangelegenheiten so-
wie das Aufenthaltsbestimmungsrecht für diese Kinder und
bestellte die zuständige Stadt P. (Jugendamt) zu deren Pfleger.
Mit dessen Einwilligung verbrachten die Eltern die Kinder
daraufhin in ein Dorf in Österreich; die Eltern und die Familie
behielten ihren Wohnsitz in Deutschland bei. Der Pfleger
erwirkte in der Folgezeit nach österreichischem Recht die
Gestattung, dass die Mutter den Kindern Hausunterricht ertei-
len dürfe. Seither werden die Kinder dort von ihrer pädago-
gisch nicht vorgebildeten Mutter unterrichtet. Im Hauptsache-
verfahren bestätigte das Familiengericht seine zuvor
getroffene Regelung. Die von den Eltern hiergegen eingelegte
Beschwerde wies das Oberlandesgericht zurück. Die zugelas-
sene Rechtsbeschwerde hatte nur zu einem geringen Teil
Erfolg.
Im Hinblick auf den Wohnsitz der Eltern in Deutschland hat
der Bundesgerichtshof die internationale Zuständigkeit der

deutschen Gerichte ebenso bejaht wie die Frage, ob die
Kinder weiterhin der deutschen Schulpflicht unterliegen.
In der Sache hat der Bundesgerichtshof die – auf Ausführun-
gen des Bundesverfassungsgerichts gestützte – Auffassung
der Vorinstanzen bestätigt, dass der Besuch der staatlichen
Grundschule dem legitimen Ziel der Durchsetzung des staat-
lichen Erziehungsauftrags diene. Die Allgemeinheit habe ein
berechtigtes Interesse daran, der Entstehung von religiös
oder weltanschaulich geprägten „Parallelgesellschaften“ ent-
gegenzuwirken und Minderheiten auf diesem Gebiet zu
integrieren. Integration setze dabei auch voraus, dass reli-
giöse oder weltanschauliche Minderheiten sich nicht selbst
abgrenzten und sich einem Dialog mit Andersdenkenden und
-gläubigen nicht verschlössen. Dies im Sinne gelebter Tole-
ranz einzuüben und zu praktizieren sei eine wichtige Auf-
gabe der Grundschule.
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs stellt sich die be-
harrliche Weigerung der Eltern, ihre Kinder der öffentlichen
Grundschule oder einer anerkannten Ersatzschule zuzuführen,
deshalb als Missbrauch der elterlichen Sorge dar. Eltern sind
auch dann nicht berechtigt, ihre Kinder der Schulpflicht zu
entziehen, wenn einzelne Lehrinhalte oder -methoden der
Schule ihren Glaubensüberzeugungen entgegenstehen. Dies
gilt jedenfalls so lange, als der Staat seinem Erziehungsauf-
trag i.S.d. Grundgesetzes verantwortungsvoll nachkommt.
Gegenteiliges sei hier nicht der Fall. Der teilweise Entzug
der elterlichen Sorge und die Anordnung der Pflegschaft seien
im Grundsatz geeignet und auch verhältnismäßig, dem Miss-
brauch der elterlichen Sorge entgegenzuwirken. Insoweit hat
der Bundesgerichtshof die Rechtsbeschwerde der Eltern des-
halb als unbegründet zurückgewiesen.
Beanstandet hat der Bundesgerichtshof allerdings in beiden
Fällen die Bestellung der Stadt P. (Jugendamt) zum Pfleger
für die Kinder. Denn dieser Pfleger habe sich offenkundig als
in diesen Fällen ungeeignet erwiesen, den Gefahren für das
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